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Kommunalwahlrecht: 
Zum passiven Wahlrecht eines nicht im Wahlgebiet Lebenden 
VerfGH Thüringen, Beschluss vom 30.11.2011, Az.: VerfGH 7/10 
 

Der Beschwerdeführer lebt in Leipzig, 
Sachsen. Geboren wurde er in Völkershau-
sen (V), Thüringen. Bis zum Jahr 2004 hat-
te er einen Nebenwohnsitz in Wasungen 
(W), Thüringen. Im Mai 2009 beantragte er 
auf der Grundlage des § 16 Satz 2 des 
Thüringer Landeswahlgesetzes sowohl in V 
als auch bei W die Anerkennung seiner 
Wählbarkeit für den Thüringer Landtag. 
Gegenüber W versicherte er, dass die dort 
von ihm genutzte Wohnung seine vorwie-
gend genutzte Wohnung sei. V gegenüber 
führte er an, es sei seine Heimat, zu der er 
permanent Kontakt halte. Beide Anträge 
wurden abgelehnt. Nach einer erfolglosen 
Beschwerde beim Landeswahlausschuss 
legte er Einspruch beim Thüringer Landtag 
ein, welcher ebenfalls keinen Erfolg hatte. 
Daraufhin erhob er Wahlprüfungsbe-
schwerde zum Thüringer Verfassungsge-
richtshof. 

Die Beschwerde war erfolglos. Der Be-
schwerdeführer hätte darlegen müssen, 
worin eine Verletzung von Wahlrechtsvor-
schriften liegen soll. Der Beschwerdeführer 
habe jedoch die hierfür notwendigen Do-
kumente nur lückenhaft eingereicht. So sei 
nicht erkennbar gewesen, ob die Unterla-
gen rechtzeitig und vollständig bei den zu-
ständigen Stellen eingereicht und ob die 
strengen Formalien im Wahlverfahren ein-
gehalten wurden. Zudem habe er sich nicht 
ausreichend dazu geäußert, in welcher 
Gemeinde in Thüringen sein Lebensmittel-
punkt liegt. Seine Anträge zur Anerkennung 
der Wählbarkeit bei zwei verschiedenen 
Gemeinden verbunden damit, dass zwei 
verschiedene Nebenwohnungen als jeweils 
vorwiegend genutzt angeben wurden, spre-
chen gegen einen Lebensschwerpunkt an 
einem der beiden Orte. 

  
 
Baurecht: 
Sind großflächige Einzelhandelsbetriebe in einem Gewerbegebiet zulässig? 
OVG Thüringen, Urteil vom 22.06.2011, Az.: 1 KO 238/10 
 

Die Klägerin beantragte bei der beklagten 
Stadt die Erteilung einer Baugenehmigung 
für den Bau eines Elektrofachmarktes. Das 
Vorhaben sollte eine Verkaufsfläche von 
2.950 m² aufweisen. Im Bebauungsplan ist 
das Gebiet als Gewerbegebiet festgesetzt. 
Der Antrag wurde abgelehnt. Die Klägerin 
machte mit ihrer Klage geltend, sie habe 
einen Anspruch auf die Baugenehmigung. 
Zu "Gewerbebetrieben aller Art" i. S. v. § 8 
Abs. 2 Nr. 1 BauNVO gehörten auch groß-
flächige Einzelhandelsbetriebe. Das Vorha-
ben sei nicht nur in Sondergebieten zuläs-
sig. Negative Auswirkungen würden nicht 
drohen. Außerdem sei der Bebauungsplan 
unwirksam, da die Festsetzung als Gewer-
begebiet abwägungsfehlerhaft sei. Es be-
stehe kein Bedarf an weiteren Gewerbege-
bieten. 

Die Klage war erfolglos. Der Bebauungs-
plan sei wirksam. Hinsichtlich der Erforder-
lichkeit eines Planes komme der Gemeinde 
ein weites Planungsermessen zu. Gemes-
sen an den Festsetzungen sei das Vorha-
ben der Klägerin unzulässig. Es sei als 
großflächiger Einzelhandelsbetrieb im Sin-
ne von § 11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauNVO 
zu qualifizieren und gehöre nicht in ein Ge-
werbegebiet. In Anbetracht der Größe des 
geplanten Fachmarktes sei gemäß § 11 
Abs. 3 Satz 3 BauNVO auch zu vermuten, 
dass der Markt negative Auswirkungen mit 
sich bringe. Eine Widerlegung der Regel-
vermutung sei nicht gelungen.     
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Kommunalrecht: 
Inwieweit kann die Entscheidung über Stellplatzvergaben überprüft werden? 
VG Dresden, Beschlüsse vom 22.11.2011, Az.: 4 L 595/11, 4 L 1749/11 und 4 L 
1754/11  
 
Zum diesjährigen Dresdner Striezelmarkt 
hatten sich mehr Händler beworben als 
Stellplätze vorhanden waren. Die Stadt traf 
ihre Entscheidungen für oder gegen einen 
Bewerber basierend auf einer von ihr be-
schlossenen Auswahlrichtlinie. Wichtigstes 
Auswahlkriterium war die Attraktivität der 
Bewerbungen. Die unterlegenen Bewerber 
wurden hauptsächlich deswegen abge-
lehnt, weil ihre Angebote nach Ansicht der 
Stadt im Vergleich zu konkurrierenden Be-
werbern weniger attraktiv waren. Drei unter-
legene Bewerber machten im gerichtlichen 
Eilverfahren geltend, dass die Bewertungen 
der Landeshauptstadt Dresden nicht nach-
vollziehbar seien. 
 

Die Anträge hatten keinen Erfolg. Es sei 
dem Gericht verwehrt, eine eigene Bewer-
tung der Attraktivität der Bewerbungen 
durchzuführen. Insofern stehe der Stadt ein 
Beurteilungsspielraum zu. Die Entschei-
dungen der Stadt könnten daher nur darauf 
überprüft werden, ob sie sich selbst an ihre 
Auswahlrichtlinien gehalten hat. Es konnten 
jedoch keine Fehler im Auswahlverfahren 
festgestellt werden. 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
Vertragsrecht: 
Stadtentwicklung: Zur Verjährung von Grundstücksübernahmeansprüchen 
OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 07.10.2011, Az.: 4 L 73/11 
 
Eine Gemeinde und eine Stadtentwick-
lungsgesellschaft hatten im März 1994 ei-
nen Vertrag geschlossen, worin die Ge-
meinde sich verpflichtete, Grundstücke, die 
sich innerhalb von fünf Jahren nach Baurei-
fe nicht veräußern ließen, auf Verlangen 
der Gesellschaft von ihr abzukaufen. Die 
Rechtsnachfolgerin der Gesellschaft (die 
Klägerin) machte 2009 gerichtlich den 
Übernahmeanspruch aus dem Vertrag gel-
tend. Die Gemeinde berief sich auf Verjäh-
rung. Die Klägerin war der Ansicht, es han-
dele sich bei dem Anspruch um einen so-
genannten „verhaltenen Anspruch“, dessen 
Verjährung erst zu laufen beginnt, wenn 
seine Erfüllung verlangt wird.  
 
 
 
 

Die Klage hatte keinen Erfolg. Verhaltene 
Ansprüche seien solche, die zwar jederzeit, 
aber nur auf Verlangen des Berechtigten zu 
erfüllen sind. Vorliegend handele es sich 
jedoch nicht um einen verhaltenen An-
spruch, da er nicht jederzeit zu erfüllen war. 
Und selbst bei Vorliegen eines verhaltenen 
Anspruches finde der allgemeine Rechts-
gedanke, dass bei Dauerschuldverhältnis-
sen wie der Leihe, der Hinterlegung und 
der Verwahrung die Verjährung erst mit 
dem Verlangen des Gläubigers beginnt, 
nicht automatisch Anwendung. Vielmehr 
müsste der sofortige Beginn der Verjährung 
den Vorstellungen der Parteien entgegen-
stehen und zu widersinnigen Ergebnissen 
führen. Vorliegend lasse sich jedoch aus 
dem Vertrag entnehmen, dass spätestens 
im Jahr 2000 der Vertrag abgewickelt sein 
sollte. Mithin ist der Anspruch der Klägerin 
mit Ablauf des Jahres 2005 verjährt. 
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Schadensersatzrecht: 
Bei Schäden durch Bauarbeiten haftet Gemeinde verschuldensunabhängig 
OLG Brandenburg, Urteil vom 19.02.2010, Az.: 5 U 200/08 
 
Die Klägerin ist Eigentümerin eines bebau-
ten Grundstückes. Ende September 2004 
ließ die beklagte Gemeinde von einer Bau-
firma Tiefbauarbeiten an der am Grund-
stück der Klägerin vorbeiführenden Straße 
ausführen. Im Frühjahr 2005 bildeten sich 
infolge der Bauarbeiten Risse in den Wän-
den des Wohnhauses der Klägerin. Mit ih-
rer Klage verlangte die Klägerin Schadens-
ersatz. Die Gemeinde machte geltend, sie 
habe ein fachlich geeignetes und erfahre-
nes Planungsbüro mit der Planung und 
Ausschreibung der Straßenbauarbeiten 
beauftragt, so dass sie für einen etwaigen 
Schaden keine Verantwortung trage. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Klage hatte Erfolg. Neben dem ausfüh-
renden Bauunternehmen hafte auch die 
Gemeinde. Zwar handele es sich bei In-
standsetzungs- und Erneuerungsarbeiten 
an öffentlichen Straßen grundsätzlich um 
die Ausübung hoheitlicher Tätigkeiten. Vor-
liegend habe die Gemeinde jedoch ihre 
Aufgabe aufgrund eines privatrechtlichen 
Vertrages von einem Dritten ausführen las-
sen, sodass Normen des Zivilrechts anzu-
wenden seien. Demnach hafte die Ge-
meinde verschuldensunabhängig gemäß 
§ 906 Abs. 2 Satz 2 BGB. Zudem sei es der 
Klägerin nicht zuzumuten gewesen, bereits 
im Vorfeld einen Abwehranspruch aus 
§ 1004 BGB geltend zu machen, weil sie 
die schädigenden Auswirkungen im Vor-
hinein nicht habe erkennen können. 
Schließlich habe die Gemeinde nicht darle-
gen können, dass der eingetretene Scha-
den unvermeidbar war, etwa weil die scho-
nendste Technik zum Einsatz kam und an-
dere Maßnahmen wirtschaftlich nicht zu-
mutbar gewesen wären. 

 
  
 
 
Vergaberecht: 
Zu den Voraussetzungen einer In-House-Vergabe 
OLG Düsseldorf, Beschluss vom 28.07.2011, Az.: Verg 20/11 
 
Ein von der Stadt (S) beherrschtes Abfall-
entsorgungsunternehmen (AU) war 1994 
von S mit der Abfallentsorgung beauftragt 
worden. In den vergangen Jahren ist das 
AU auch für Dritte tätig geworden. Etwa 
30% des Gesamtumsatzes erzielte es 
durch Arbeiten für einen Zweckverband 
(ZV), dem S nicht angehörte. Der ZV selbst 
nahm erheblich am wirtschaftlichen Wett-
bewerb teil. Das AU besaß außerdem meh-
rere Tochtergesellschaften, die jeweils er-
folgreich am Markt konkurrierten. Ab dem 
Jahr 2011 sollte die Abfallentsorgung der S 
umgestellt werden. Ohne ein Vergabever-
fahren durchzuführen, beauftragte S das 
AU mit den neuen Aufgaben. 

Die deswegen geltend gemachten Nach-
prüfungsanträge hatten Erfolg. Die Auffas-
sung von S, es liege eine vergaberechts-
freie In-House-Vergabe vor, sei unzutref-
fend. Das hätte neben der Beherrschung 
durch den Auftraggeber vorausgesetzt, 
dass ein eventuell durch den Auftragneh-
mer erwirtschafteter Fremdumsatz nicht 
wesentlich ist. Unabhängig davon, ob der 
Fremdumsatz der Tochtergesellschaften zu 
berücksichtigen ist oder nicht, erziele das 
AU selbst durch Aufträge seitens des am 
Wettbewerb beteiligten ZV Fremdumsätze 
im Umfang von 30%. Die Schwelle zur We-
sentlichkeit sei damit überschritten.  
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Vertragsrecht: 
Sind Störungen, die vom Bau einer Schule herrühren, sozialadäquat? 
OLG Schleswig, Beschluss vom 30.03.2011, Az.: 5 U 122/10 
 
Die Klägerin ist Eigentümerin eines mit 
einem Mehrfamilienhaus bebauten Grund-
stücks in einem Sanierungsgebiet. Das 
dahinterliegende Grundstück steht im Ei-
gentum der beklagten Gemeinde. Ihr ist die 
Nutzung des auf dem Grundstück der Klä-
gerin befindlichen Weges gestattet. Die 
Gemeinde plante die Errichtung eines 
Schulgebäudes. Sie vereinbarte mit der 
Klägerin eine Ausweitung des Wegerechts,  
um das Grundstück auch mit schweren 
Baufahrzeugen befahren und zur Lagerung 
von Baumaterial nutzen zu können. Im 
Gegenzug verpflichtete sich die Gemeinde 
zum Ausgleich von eventuellen Minde-
rungsansprüchen der Mieter wegen Beein-
trächtigungen durch die Bauarbeiten. Wäh-
rend der Bauarbeiten minderten mehrere 
Mieter die Miete. Die Klägerin begehrte 
von der Gemeinde die Erstattung der aus-
gefallenen Mieteinnahmen. Die Gemeinde 
verweigerte die Zahlung. Sie war der Auf-
fassung, dass Baulärm, der durch den 
Neubau von Schulen verursacht wird, stets 
sozialadäquat sei und deshalb zu keiner 
Mietminderung berechtige. Die Klägerin 
erhob Klage. 
 

Die Klage war erfolgreich. Die Ansicht der 
Gemeinde sei unzutreffend. Extreme Stö-
rungen, die über das normale zu duldende 
Maß einer Stadtwohnung hinausgehen, 
können zu einer Mietminderung berechti-
gen. Der Umstand, dass das Mietobjekt in 
einem Sanierungsgebiet liegt, führe nicht 
zum Ausschluss des Minderungsrechtes. 
Im Übrigen seien die Beeinträchtigungen 
nicht nur von der Baustelle auf dem Grund-
stück der Gemeinde, sondern auch von der 
Nutzung des Weges ausgegangen. Auf-
grund der eindeutigen vertraglichen Ver-
einbarung habe die Klägerin darauf ver-
trauen dürfen, dass die Gemeinde ihr 
sämtliche fehlende Mieteinnahmen wegen 
der Baumaßnahmen an der Schule aus-
gleicht. 
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